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Nr. 48/XVI 

 

An den  
Präsidenten des Regionalrates 
Roberto Paccher 
________________________ 
 

A N F R A G E 

Befähigungslehrgänge für angehende Gemeindesekretäre 

Wie von Artikel 143 des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-
Südtirol vorgesehen, organisieren die Landesregierungen von Trient und Bozen in der Regel alle 
zwei Jahre kraft Delegierung seitens der Region direkt oder über wissenschaftliche oder kulturelle 
Einrichtungen, die über angemessene Strukturen verfügen und eine zufriedenstellende Durchfüh- 
rung gewährleisten, getrennte Befähigungslehrgänge zur Vorbereitung auf die Obliegenheiten eines 
Gemeindesekretärs, an denen die italienischen Staatsbürger teilnehmen können, die ein Fachlaureat 
in Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Politikwissenschaften, öffentlichen 
Verwaltungswissenschaften, Betriebswirtschaftswissenschaften, Theorie und Technik der 
Rechtsetzung und der juristischen Information oder einen Hochschulabschluss erlangt haben, der 
den oben angeführten Fachlaureaten gleichgestellt ist. Die Landesregierungen setzen eine 
Kommission ein, die die Oberaufsicht über Organisation und Durchführung des 
Befähigungslehrgangs führt. 

Im Artikel 8 der Ausschreibung des Befähigungslehrgangs 2020 für Gemeindesekretäre wird 
Folgendes festgelegt:  

 “Gemäß Beschluss des Regionalausschusses Nr. 160 vom 6. Juli 2010 kann sich die Provinz 
Bozen, in Anbetracht dieser Tatsache, zwecks Vermittlung angemessener Kenntnisse im 
betreffenden Fach auch Dozenten/innen deutscher Muttersprache bedienen. Der Unterricht 
bei den Befähigungslehrgängen für künftige Gemeindesekretäre/innen, die in der 
Autonomen Provinz Bozen organisiert werden, kann daher je nachdem in der italienischen 
oder deutschen Sprache gehalten werden.  

 Aus diesen Gründen wird der Befähigungslehrgang zum Teil in deutscher und zum Teil in 
italienischer Sprache abgehalten, je nach Sprache des/der Referenten/in. Die 
Unterrichtsunterlagen, die von dem/von der jeweiligen Referenten/in in dessen 
Unterrichtssprache zur Verfügung gestellt werden, werden nicht übersetzt.  

 Die Teilnehmer/innen am Lehrgang müssen ein Praktikum von drei Monaten bei einer 
Gemeinde der Provinz Bozen ableisten. Die Kommission für die Oberaufsicht über die 
Organisation und die Durchführung des Befähigungslehrganges gibt im Sinne von Artikel 



143 des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino Südtirol die 
Weisungen für die konkrete Abwicklung des Praktikums vor.  

 Es wird darauf hingewiesen, dass für eine erfolgreiche Ableistung des Praktikums in den 
Gemeinden der Provinz Bozen die Kenntnis der deutschen Sprache erforderlich ist, da im 
Sinne des Artikels 1 des D.P.R. vom 15. Juli 1988, Nr. 574 die deutsche Sprache der 
italienischen Sprache gleichgestellt ist, was den Verkehr mit den Organen und Ämtern der 
öffentlichen Verwaltung mit Sitz in der Provinz Bozen sowie den internen Verkehr des 
Personals der Organe und Ämter der öffentlichen Körperschaften mit Sitz in dieser Provinz 
anbelangt (vgl. Beschluss der Regionalausschusses Nr. 160 vom 6. Juli 2010).  

 Das fehlende oder nicht dokumentierte Praktikum bedingt die Nichtzulassung zur 
Abschlussprüfung.“. 

Festgestellt, dass Artikel 2 der Ausschreibung des Befähigungslehrgangs vorsieht, dass „40 Plätze 
den Teilnehmern/innen, die in der Provinz Bozen ansässig sind, vorbehalten werden und dass die 
verbleibenden 10 Plätze an Kandidaten/innen aus den anderen Provinzen vergeben werden. Zu 
diesem Zwecke werden zwei getrennte Rangordnungen erstellt. Sollten sich weniger als 10 
Bewerber/innen aus dem übrigen Staatsgebiet melden, so werden die verbleibenden Plätze 
wiederum an die in der Provinz Bozen Ansässigen vergeben.“.  

Dies vorausgeschickt, erlaubt sich der unterfertigte Regionalratsabgeordnete 
  

den Präsidenten der Regionalregierung 

und/oder den zuständigen Assessor zu befragen, 

 

um Folgendes in Erfahrung zu bringen: 
 

1) Ob sie Kenntnis von dem in den Prämissen erläuterten Sachverhalt haben? 
2) Aus welchen Gründen die Ausschreibung des Befähigungslehrgangs, zu dem auch 

Kandidaten aus anderen Provinzen zugelassen sind, vorsieht, dass dieser in deutscher 
Sprache abgehalten werden kann und zudem dass für die Ableistung des Praktikums in den 
Gemeinden der Provinz Bozen die Kenntnis der deutschen Sprache erforderlich ist? 

3) Ob sie nicht der Ansicht sind, dass angesichts einer derartigen Ausschreibung des 
Befähigungslehrgangs die Beteiligung von Kandidaten aus anderen italienischen Provinzen, 
denen 10 Plätze vorbehalten sind, einschränkt wird? 

4) Ob sie nicht der Ansicht sind, dass die Unterrichtsunterlagen, die während des 
deutschsprachigen Unterrichts verteilt werden, übersetzt werden sollten? 

5) Wie und ob sie sich dafür einsetzen werden, um die aufgezeigten Probleme zu lösen? 
 

Im Sinne der Geschäftsordnung wird um eine schriftliche Antwort ersucht. 

 

Gez.: DER REGIONALRATSABGEORDNETE 

Alessandro Urzì                                       
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